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Die Meere im internationalen Recht 
Die fünf großen Ozeane (Arktischer, Antarktischer, Atlantischer, Indi-

scher und Pazifischer Ozean) bedecken zusammen mit Nebenmeeren 

wie der Ostsee 71 % der Erdoberfläche. Heute sind die Meere und ihre 

Ökosysteme vielfältigen Beeinträchtigungen und Bedrohungen ausge-

setzt. Dazu zählen zum Beispiel die Auswirkungen (übermäßiger) Nut-

zungen wie Fischerei, Schifffahrt, Tourismus, Rohstoffgewinnung oder 

Windenergie auf See. Beeinträchtigt werden die Meere aber auch durch 

schädliche Einträge von Land, Schiffen oder aus Flüssen, zum Beispiel 

Plastik, Düngemittel oder andere Schadstoffe.  

Nicht zuletzt sind die Ozeane ein wichtiges Element des Klimasystems: 

sie absorbieren enorme Mengen CO2 und Wärme aus der Atmosphäre. 

Ozeanversauerung und -erwärmung haben weltweit negative Auswir-

kungen auf marine Ökosysteme. 

Das Seerechtsübereinkommen und die Zonierung der Meere 

Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (SRÜ) wird 

auch als „Verfassung der Meere“ bezeichnet. Es unterteilt die Meere 

rechtlich in drei verschiedene Zonen: 1. Innere Gewässer und Küsten-

meer, 2. Ausschließliche Wirtschaftszone und 3. Hohe See. In den ver-

schiedenen Zonen haben die Staaten unterschiedliche Rechte und 

Pflichten. Innere Gewässer und Küstenmeer zählen zum Staatsgebiet 

des jeweiligen Küstenstaates, deswegen kann er dort – innerhalb der 

Grenzen des Völkerrechts – regeln, was er will. Dazu gehört auch, Re-

gelungen zum Schutz dieser Meeresgebiete zu treffen. Das Küsten-

meer hat eine maximale Breite von zwölf Seemeilen von der festgeleg-

ten Basislinie (= in der Regel der Verlauf der Küstenlinie bei mittlerem 

Niedrigwasser) aus gemessen, deswegen spricht man auch von der 

„12-Meilen-Zone“.  

 

Die Vielfalt von Arten, Lebensräumen und Ökosystemen und die Leistungen, die sie bereit-

stellen, sind unsere Lebensgrundlage. Intakte Ökosysteme versorgen uns mit sauberem 

Wasser und speichern CO2. Bestäuber sichern unsere Ernährung, die Wurzeln von Pflan-

zen verhindern Erosion. Gleichzeitig ist die Biodiversität weltweit und auch bei uns in 

Deutschland gefährdet. Ihr Schutz spielt deswegen im Recht eine zunehmend wichtigere 

Rolle. Obwohl es bereits viele rechtliche Regelungen zum Schutz der Biodiversität gibt, blei-

ben vielfältige Herausforderungen. 

 

Rechtlicher Rahmen 

International:  

VN-Seerechtsübereinkommen, 

Londoner Meeresschutzüberein-

kommen + Protokoll, MARPOL-

Übereinkommen, Walfang-Überein-

kommen, Regionalübereinkommen 

(Ostsee, Nordsee) und weitere 

EU:  

Wasser-Rahmen-RL; Meeresstrate-

gie-Rahmen-RL, Regelungen über 

die Gemeinsame Fischereipolitik, 

naturschutzrechtliche Regelungen 

zum Schutz von Gewässern und 

dort lebenden Arten 

Deutschland:  

Wasserhaushaltsgesetz, weitere 

Regelungen mit indirektem Mee-

resbezug wie WindSeeG 

Meeresschutzrecht 

Die Meere regulieren das Klima, produzieren den größten Teil des Sauerstoffs auf dem Pla-

neten und beherbergen eine immense Artenvielfalt. Ihr Schutz ist daher nicht nur für die 

Gesundheit der Umwelt, sondern auch für die globale wirtschaftliche Stabilität, die Ernäh-

rungssicherheit und das Wohlergehen künftiger Generationen von entscheidender Bedeu-

tung. Im internationalen, europäischen und nationalen Recht wird daher versucht, einen 

Ausgleich zwischen den vielfältigen Nutzungen der Meere und ihrem Schutz zu schaffen. #6 
 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
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An das Küstenmeer schließt die Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) an. Zusammen mit dem Küstenmeer 

misst sie maximal 200 Seemeilen ab der festgelegten Basislinie. In der AWZ hat der Küstenstaat bestimmte 

exklusive Rechte; dabei geht es hauptsächlich um die wirtschaftliche Nutzung und Rechtsdurchsetzung. Auf die 

Hohe See hat dagegen kein Staat einen exklusiven Anspruch. Regelungen zum Schutz der Meeresumwelt müs-

sen die Staaten daher entweder gemeinsam in völkerrechtlichen Verträgen treffen oder jeweils für die unter ihrer 

Flagge fahrenden Schiffe.  

Das Seerechtsübereinkommen ist ein Rahmenübereinkommen. Unter seinem Dach wurden verschiedene wei-

tere Übereinkommen getroffen: Mit der Vermeidung, Verringerung und Überwachung von Meeresverschmut-

zung befassen sich das Londoner Meeresschutzübereinkommen und das dazugehörige Protokoll. Außerdem 

gibt es noch das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MAR-

POL-Übereinkommen). Viele Fischarten leben und wandern gebietsübergreifend, deswegen befasst sich das 

Übereinkommen über die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden Fischbeständen und Be-

ständen weit wandernder Fische (SFSA) mit der Erhaltung und Bewirtschaftung der kommerziell relevantesten 

Fischbestände. Das Internationale Übereinkommen zur Regelung des Walfangs wurde bereits 1946 geschlos-

sen, um den Walfang zu regulieren. Heute geht es hauptsächlich darum, Walfang zu begrenzen und Wale zu 

schützen, da nur noch wenige Staaten am Walfang festhalten. 

Für Deutschland relevant sind außerdem zwei regionale Verträge, die Nord- und Ostsee betreffen: das Überein-

kommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordost-Atlantiks (OSPAR) und das Übereinkommen zum Schutz 

der Meeresumwelt des Ostseegebietes (Neue Helsinki-Konvention). 

Internationaler Meeresnaturschutz 

Für den Bereich des Meeressnaturschutzes gibt es unter dem Dach des Seerechtsübereinkommens seit kurzem 

einen neuen völkerrechtlichen Vertrag, das Übereinkommen über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 

biologischen Vielfalt der Meere in Gebieten jenseits nationaler Hoheitsgewalt (BBNJ-Übereinkommen). Bereits 

in der Vergangenheit wurden jedoch immer wieder völkerrechtliche Verträge geschlossen, die auch marine Le-

bensräume und Tier- und Pflanzenarten, die im und am Meer leben, schützen sollen. Dies sind insbesondere die 

Biodiversitätskonvention, das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) und das Übereinkommen zur 

Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten (Bonner Konvention).  

Für Deutschland relevant sind außerdem mehrere regionale Naturschutzabkommen: Das Übereinkommen über 

die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (Berner 

Exkurs: Was der Internationale Seegerichtshof über Klimaschutz sagt  
“States Parties to the Convention have the specific obligations to take all necessary measures to prevent, 

reduce and control marine pollution from anthropogenic GHG emissions and to endeavour to harmonize 

their policies in this connection.” –  ITLOS, Advisory Opinion of 21 May 2024, p. 87 para. 243. 

Am 21. Mai 2024 erschien ein Gutachten des Internationalen Seegerichtshofs (ITLOS): Darin setzte sich 

zum ersten Mal ein internationales Gericht mit der Frage nach den völkerrechtlichen Verpflichtungen von 

Staaten in Bezug auf den Klimawandel auseinander. Insbesondere ging es um die Auslegung des See-

rechtsübereinkommens und die Frage, welche Verpflichtungen Staaten bei der Reduktion von Treibhaus-

gasemissionen haben. Der Gerichthof stuft anthropogene Treibhausgasemissionen als eine Form von 

Meeresverschmutzung ein (Rn. 161). Die Verpflichtung, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, ist 

eine Sorgfaltspflicht, die von den Staaten verlangt, ein nationales System zur Regulierung umweltschäd-

licher Aktivitäten einzurichten und seine Wirksamkeit sicherzustellen (Rn. 235). Der Gerichtshof betont, 

dass im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen der Sorgfaltsstandard angesichts der hohen Ri-

siken schwerwiegender und irreversibler Schäden für die Meeresumwelt durch solche Emissionen streng 

ist (Rn. 243). 

https://www.imo.org/en/about/conventions/pages/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-from-ships-(marpol).aspx
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xxi-7&chapter=21&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xxi-7&chapter=21&clang=_en
https://iwc.int/convention
https://www.ospar.org/
https://www.ospar.org/
https://helcom.fi/
https://helcom.fi/
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-10&chapter=21&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-10&chapter=21&clang=_en
https://www.cbd.int/
https://cites.org/eng
https://www.cms.int/
https://www.cms.int/
https://www.coe.int/en/web/bern-convention/
https://www.coe.int/en/web/bern-convention/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/Advisory_Opinion/C31_Adv_Op_21.05.2024_orig.pdf&ved=2ahUKEwjprNnn38aRAxVowAIHHWr6APoQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw3u4Mhz7_kteYCdI8dwB6kO
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Konvention), das Kleinwalschutzabkommen (ASCOBANS), das unter anderem den in Nord- und Ostsee heimi-

schen Schweinswal schützen soll, und das afro-eurasische Wasservogelübereinkommen (AEWA), das dem 

Schutz wandernder Wasservögel dient. 

Viele der genannten Übereinkommen sollen nicht nur Tier- und Pflanzenarten, die im und am Meer leben und 

deren Lebensräume schützen, sondern auch Arten der Süßwasserlebensräume. Manche Arten, beispielsweise 

Wasservögel wie Möwen oder Gänse und wandernde Fische wie Aale und Störe wechseln auch zwischen Salz- 

und Süßwasserlebensräumen. Sie können daher nur wirksam geschützt werden, wenn beide Arten von Lebens-

räumen für sie geschützt und erhalten werden. 

 

Meeresschutz im EU-Recht 

Die europäischen Verträge regeln die Aufgaben der Europäischen Union und die Verteilung von Zuständigkeiten 

zwischen ihr und den Mitgliedstaaten. Für die Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der ge-

meinsamen Fischereipolitik ist die EU ausschließlich zuständig (Art. 3 Abs. 1 Buchstabe d) AEUV). Um die Ge-

meinsame Fischereipolitik rechtlich auszugestalten, hat die EU die Verordnung 1380/2013 erlassen. Ziel ist, den 

Fischer*innen die Möglichkeit zu geben, ihre Fänge zu maximieren, ohne die Fortpflanzung der Fischbestände 

zu gefährden – denn dann gäbe es irgendwann keine Fische mehr. Für die meisten kommerziellen Fischbe-

stände werden deswegen zulässige Gesamtfangmengen festgelegt. Daran gibt es auch Kritik, weil wirtschaftli-

che Interessen dabei oft im Widerspruch zu Umweltschutzinteressen stehen. 

Das zentrale Instrument der EU zum Schutz und zur Bewahrung der Meeresumwelt ist die Meeresstrategie-Rah-

men-Richtlinie (MRRL) 2008/56/EG. Ihr Ziel war eigentlich, dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten die not-

wendigen Maßnahmen zu ergreifen, um spätestens bis 2020 und dauerhaft einen guten Zustand der Meeresum-

welt zu erreichen oder zu erhalten, ihre Verschlechterung zu verhindern oder Meeresökosysteme in Gebieten, in 

denen sie geschädigt wurden, wiederherzustellen. Dazu wurden für bestimmte Meeresregionen, zum Beispiel 

für die Ostsee, Meeresstrategien aufgestellt. Konkrete Verbote oder einzuhaltenden Standards, zum Beispiel im 

Hinblick auf die Verschmutzung der Meere, enthält die Richtlinie aber nicht. Die Ziele der Richtlinie wurden bisher 

noch nicht erreicht, weil sich die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung schwertun. 

Die europäischen Meeresgewässer werden auf viele unterschiedliche Arten genutzt: Für die Schifffahrt, Fische-

rei, zur Energie- und Rohstoffgewinnung, touristisch und nicht zuletzt gibt es dort auch verschiedene Schutzge-

biete, die marine Arten und ihre Lebensräume schützen sollen. Um alle diese Interessen möglichst gut miteinan-

der vereinbaren zu können und möglichst nachhaltig zu gestalten, legt die Richtlinie über die maritime Raumpla-

nung fest, dass die Mitgliedstaaten Raumplanungspläne aufstellen müssen. Sie organisieren, welche Tätigkei-

ten und Nutzungen wo möglich sind. 

Regelungen für Küstengewässer trifft außerdem auch die Wasser-Rahmen-Richtlinie (WRRL) 2000/60/EG. Ihr 

Ziel ist ein zumindest „guter Zustand“ aller Oberflächengewässer, einschließlich der Küstengewässer. Im Be-

reich des europäischen Naturschutzrechts sind außerdem die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und die 

Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) relevant: ihre Anhänge listen zahlreiche geschützte marine Arten, für die auch 

Schutzgebiete als Teil des Netzwerks Natura 2000 ausgewiesen wurden. In der deutschen AWZ gibt es aktuell 

zehn dieser Schutzgebiete, die zu sechs Naturschutzgebieten zusammengefasst wurden, zum Beispiel Dog-

gerbank und Fehmarnbelt.  

Die EU-Wiederherstellungsverordnung schließt außerdem auch Ziele für die Wiederherstellung von Meeresöko-

systemen ein. Dazu müssen die Mitgliedstaaten in ihren nationalen Wiederherstellungsplänen geeignete Maß-

nahmen aufnehmen und diese umsetzen. 

  

https://www.ascobans.org/
https://www.unep-aewa.org/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj/deu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj?locale=de
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Meeresschutz im nationalen Recht 
Das wichtigste deutsche Gesetz zum Thema Wasser ist das Wasser-

haushaltsgesetz (WHG). Es setzt die europäischen Regelungen der 

WRRL um und regelt die Bewirtschaftung der Gewässer im Hinblick auf 

Menge und Qualität. Es enthält neben Regelungen zu Oberflächenge-

wässern wie Flüssen oder Seen und zum Grundwasser auch Regelun-

gen über die Bewirtschaftung von Küsten- und Meeresgewässern (Ka-

pitel 2, Abschnitte 3 und 3a). Zum Beispiel verbietet § 45 Abs. 1 WHG 

es, feste Stoffe in ein Küstengewässer einzubringen, um sich ihrer zu 

entledigen. § 45a Abs. 1 WHG legt Bewirtschaftungsziele für Meeres-

gewässer – das Ziel, bis spätestens 31. Dezember 2020 einen guten 

Zustand der Meeresgewässer zu erreichen, wurde allerdings verfehlt. 

Weiterführende Informationen zum Wasserrecht „an Land“ enthält das 

Green Legal Paper #5. 

Meeresschutzgebiete 

In der deutschen AWZ in Nord- und Ostsee gibt es aktuell sechs Natur-

schutzgebiete. Sie sollen zum Beispiel Riffe und Sandbänke, Schweins-

wale, Seevögel und Kegelrobben schützen. Sie sind auch Teil des eu-

ropäischen Schutzgebietenetzwerks Natura 2000. Fünf der 16 deut-

schen Nationalparke liegen an der Küste und/oder im Meer: An der Ost-

see sind dies die Nationalparke Jasmund und Vorpommersche Bod-

denlandschaft; an der Nordsee die drei Wattenmeer-Nationalparke 

(Schleswig-Holsteinisches, Hamburgisches und Niedersächsisches 

Wattenmeer). In den Schutzgebieten sind durch Verordnung, bezie-

hungsweise Gesetz (Nationalparke) bestimmte Nutzungen einge-

schränkt oder sogar verboten, wenn sie das Erreichen der Schutzziele 

gefährden. Zugleich sind sie aber auch wichtige Gebiete für Umweltbil-

dung, Forschung und naturverträglichen Tourismus. 

Windenergie auf See 

Wer schon einmal an der Küste war, weiß: dort ist es häufig windig. Über dem Meer weht der Wind stetiger und 

im Schnitt auf stärker als über Landflächen. Deswegen können Windenergieanlagen auf See (Offshore-Wind-

energieanlagen) viel Strom erzeugen und so einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz 

leisten. Windenergieanlagen können im deutschen Küstenmeer oder in der AWZ installiert werden. Allerdings 

gibt es dort schon viele andere Nutzungen – Schifffahrt, Fischerei, Rohstoffgewinnung, militärische Nutzungen 

und Leitungen wie Daten- und Stromkabel oder Pipelines. Hinzu kommen, wie oben erwähnt, eine Reihe von 

Schutzgebieten. Alle diese Ziele und Nutzungen auf begrenztem Raum miteinander zu vereinbaren ist eine große 

Herausforderung für die marine Raumordnung. 

Mit dem Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG) wurden ehrgeizige Ausbauziele für die Windenergie beschlos-

sen. Wenn sie wie geplant umgesetzt werden, werden etwa 25 % der deutschen AWZ mit Windparks bestellt 

sein; außerdem kommen noch Flächen für weitere Energieinfrastruktur, zum Beispiel Netzanbindung oder Pipe-

lines, hinzu.  

Überdüngung der Meere 
Was an Land geschieht, wirkt sich lei-

der häufig auch auf die Meere aus. 

Ein großes Problem ist zum Beispiel 

die sogenannte Eutrophierung. Da-

runter versteht man, dass sich infolge 

menschlicher Aktivitäten zu viele 

Nährstoffe in einem Ökosystem an-

reichern. In der Folge kann es zu Al-

gen- und Cyanobakterienblüten kom-

men und dadurch zu Sauerstoffman-

gel. Die Ostsee ist davon besonders 

betroffen. Nährstoffe wie Stickstoff 

oder Phosphor werden vor allem über 

Flüsse in die Meere eingetragen, 

Hauptverursacher ist die industrielle 

Landwirtschaft, die mehr Gülle produ-

ziert, als von landwirtschaftlichen Flä-

chen aufgenommen werden kann. 

Der Überschuss gelangt unter ande-

rem über angrenzende Gewässer ins 

Meer. Mit verschiedenen rechtlichen 

Regelungen, zum Beispiel der Nitrat-

Richtlinie und der Düngeverordnung, 

wird versucht, dieses Problem zu be-

wältigen, es konnte aber noch nicht 

gelöst werden. Andere Quellen von 

Stickstoff sind zum Beispiel Emissio-

nen aus dem Verkehr, der Industrie 

oder aus Aquakulturen. 

https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/
https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/
https://greenlegal.eu/publikation/green-legal-paper-5-wasserrecht/
https://www.bfn.de/daten-und-fakten/nationalparke-deutschland
https://www.bfn.de/daten-und-fakten/nationalparke-deutschland
https://www.nationalpark-jasmund.de/
https://www.nationalpark-vorpommersche-boddenlandschaft.de/
https://www.nationalpark-vorpommersche-boddenlandschaft.de/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/wp-signup.php?new=www.wattenmeer-nationalpark.de
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/hh/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/nds/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/nds/
https://www.gesetze-im-internet.de/windseeg/BJNR231000016.html
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Neben der Inanspruchnahme von Flächen, können Windenergieanlagen auf See und die dazugehörige Infrastruk-

tur auch weitere negative Auswirkungen auf Arten und Ökosysteme haben: Für Zugvögel und Fledermäuse be-

steht Kollisionsgefahr, marine Säugetiere wie der Schweinswal können durch Hydroschallemissionen gestört 

oder verletzt werden, Lebensräume wie Sandbänke oder Riffe können beschädigt werden. Deswegen ist es wich-

tig, dass beim Ausbau und Betrieb von Offshore-Windenergieanlagen geeignete Vermeidungs- und Verminde-

rungsmaßnahmen ergriffen werden, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. 

 

Weiterführende Informationen 

• Bundesamt für Naturschutz: Meere, https://www.bfn.de/thema/meere. 

• Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, 

https://www.bsh.de/DE/Home/home_node.html.  

• Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit: Meeres-

schutz, https://www.bundesumweltministerium.de/themen/meeresschutz/ueberblick-

meeresschutz. 

• Europäischer Rat/Rat der Europäischen Union: Die Gemeinsame Fischereipolitik und ihre 

Ziele, https://www.consilium.europa.eu/de/policies/common-fisheries-policy-and-its-

goals/.  

• GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, https://www.geomar.de/. 

• Heinrich Böll Stiftung: Wasseratlas 2025, https://www.boell.de/de/wasseratlas. 

• Umweltbundesamt: Schutz der Meere: Wie kann er gelingen? https://www.umweltbundes-

amt.de/themen/wasser/schutz-der-meere-wie-kann-er-gelingen. 

• Umweltbundesamt: Windenergie auf See 8Offshore-Windenergie), https://www.umweltbun-

desamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/windenergie-auf-see-offshore-

windenergie#entwicklung.  

Wo finde ich Rechtsvorschriften? 

• Deutsches Recht (Bund): Gesetze im Internet, https://www.gesetze-im-internet.de.  

• Deutsches Landesrecht: Jeweilige Landes-Rechtsdatenbanken, zum Beispiel JURIS-SH für 

Schleswig-Holstein, https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/search. 

• EU-Recht: EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de. 

 

Stand: 23.02.2026.  
Wir bemühen uns, diese Informationen möglichst aktuell zu halten. Dennoch kann es sein, dass seit der letzten Aktualisierung rechtliche 

Änderungen eingetreten sind. 

Das Projekt “Recht verständlich” wird gefördert durch das Umweltbundesamt, FKZ 372523V422. 
 

Autorin: Dr. Franziska Johanna Albrecht 

. 

https://www.bfn.de/thema/meere
https://www.bsh.de/DE/Home/home_node.html
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/meeresschutz/ueberblick-meeresschutz
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/meeresschutz/ueberblick-meeresschutz
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/common-fisheries-policy-and-its-goals/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/common-fisheries-policy-and-its-goals/
https://www.geomar.de/
https://www.boell.de/de/wasseratlas
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/schutz-der-meere-wie-kann-er-gelingen
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/schutz-der-meere-wie-kann-er-gelingen
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/windenergie-auf-see-offshore-windenergie#entwicklung
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/windenergie-auf-see-offshore-windenergie#entwicklung
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